
Amt: Amt I Nr. 2010/I/526 
Datum: 18. Februar 2010  
Az.: I - 01.03.2010  
 
 

Beschlussvorlage 
 

Gremium Datum Zuständigkeit 
Kindergartenausschuss 01.03.2010 Vorberatung 
Verwaltungsausschuss    Entscheidung 
 
Handz. Bürgermeisterin Handz. Gemeindekämmerer: 
Beteiligte Ämter: Amt I 
 
 
Betrifft:  Friedrichsfehner Waldkindergarten e.V.  

Antrag auf Erhöhung des freiwilligen Zuschusses 
 
 
Sachdarstellung: 
Der Friedrichsfehner Waldkindergarten e.V. hat mit Schreiben vom 10.12.2009 eine 
Erhöhung der jährlichen Kindergartenplatzförderung um ca. 210,- € pro Kind 
beantragt.  
 
Die Erhöhung wird mit der Einführung des für die kommunalen Kindergärten 
geltenden Tarifvertrages für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zum 
01.11.2009 und den damit steigenden Personalkosten begründet. Der 
Waldkindergarten Friedrichsfehn möchte aus Gleichbehandlungsgründen die 
Gehälter seiner Beschäftigten an die Gehälter vergleichbarer Beschäftigter der 
kommunalen Kindergärten anpassen. Bezüglich der Höhe der Gehälter hat der 
Friedrichsfehner Waldkindergarten e.V. Rücksprache mit dem Personalamt der 
Gemeinde Edewecht gehalten. 
Der Verein trägt sich überwiegend aus den Landeszuschüssen sowie den 
Elternbeiträgen, welche im Vergleich zu kommunalen und kirchlichen Einrichtungen  
deutlich höher ausfallen. Die dennoch nicht gedeckten Kosten werden für die 
Edewechter Kinder bislang von der Gemeinde Edewecht über den jährlichen 
Zuschuss ausgeglichen. 
 
Der Friedrichsfehner Waldkindergarten ist nunmehr seit fast 12 Jahren erfolgreich 
tätig und erfreut sich auch weiterhin trotz insgesamt sinkender Kinderzahlen eines 
regen Zulaufs. Im laufenden Kindergartenjahr besuchen insgesamt 12 Kinder aus der 
Gemeinde Edewecht den Friedrichsfehner Waldkindergarten. Die Arbeit des 
Kindergartens hat sich bewährt und bildet eine feste Größe in der Angebotsvielfalt 
Edewechter Kindertageseinrichtungen. 
 
Zuletzt wurde der jährliche Zuschuss aufgrund des Beschlusses des 
Verwaltungsausschusses der Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung vom 21.08.2007 
um 120,- € auf 1.360,- € erhöht. Aus der Kostenaufstellung des Vereins für das Jahr 
2010 ist zu entnehmen, dass nach Abzug aller Einnahmen noch ein Zuschussbedarf 
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in Höhe von jährlich ca. 1.560,- € pro Kind besteht, sodass eine jährliche Erhöhung 
des Zuschusses von 200,00 € notwendig werden würde. Eine Erhöhung des 
Zuschusses um diesen Betrag ist angemessen, da dadurch gewährleistet wird, dass 
die Beschäftigten des Waldkindergartens die gleiche Vergütung wie die 
Beschäftigten kommunaler Kindertageseinrichtungen erhalten. 
 
Da im Friedrichsfehner Waldkindergarten auch Kinder aus der Gemeinde Bad 
Zwischenahn betreut werden, hat der Verein ebenfalls einen gleich lautenden Antrag 
an die Gemeinde Bad Zwischenahn gestellt. Dort ist von Seiten der Verwaltung 
beabsichtigt, einer Zuschusserhöhung in Höhe von 200,00 € pro Kind und Jahr 
zuzustimmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Waldkindergarten Friedrichsfehn e.V. wird ein freiwilliger Zuschuss in Höhe von 
jährlich 1.560,- €  pro Kind aus der Gemeinde Edewecht ab Anhebung der Gehälter 
der Beschäftigten des Waldkindergartens, frühestens jedoch rückwirkend zum 
01.01.2010, befristet bis zum 31.07.2011, gewährt. 
 
Finanzierung: 
Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 2.400,- € sind über den Nachtragshaushalt 2010 
bereit zu stellen. Das gegenwärtige Defizit im Ergebnishaushalt wird sich damit um 
2.400 € erhöhen. 
 
Anlagen: 
Antrag des Friedrichsfehner Waldkindergartens e.V. mit dem entsprechenden 
Finanzierungsplan für das Jahr 2010 
 
 


